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E N T W U R F    D E R   

V E R O R D N U N G 
des Landratsamtes Rosenheim über das Wasserschutzgebiet in der Gemeinde Flintsbach a. Inn 
im Landkreis Rosenheim für die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde Flintsbach a. Inn 
(Brunnen I) vom ……………….. 
 
 
 
Das Landratsamt Rosenheim erlässt aufgrund des § 51 Abs. 1 und 2 des Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 15.11.2014 (BGBl I S. 1724), in Verbindung mit Art. 31 und 73 des 
Bayerischen Wassergesetzes (BayRS 753-1-UG) folgende 
 
 

V E R O R D N U N G 
 
 

§ 1  Allgemeines 
 
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung der Gemeinde Flintsbach a. Inn wird in der 
Gemeinde Flintsbach a. Inn das in § 2 näher umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt. 
Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 bis 7 erlassen. 
 
 

§ 2  Schutzgebiet 
 
(1) Das Schutzgebiet besteht aus 

- einem Fassungsbereich (Zone I), 
- einer engeren Schutzzone (Zone II), 
- einer weiteren Schutzzone (Zone III). 

 
Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in den, im Anhang 
(Anlagen 1 und 2) veröffentlichten Lageplänen eingetragen (Anlage 1 Fassungsbereich 
M 1 : 2.000; Anlage 2 - Schutzgebietsplan M 1: 5.000). Die Pläne sind im Landratsamt 
Rosenheim und in der Gemeinde Flintsbach a. Inn niedergelegt; sie können dort während 
der Dienststunden eingesehen werden. Die genaue Grenze der Schutzzone verläuft auf 
der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutzzonengrenze ein 
Grundstück schneidet, auf der der Fassung näheren Kante der gekennzeichneten Linie. 

 
(2) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen 

Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 
 
(3) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die engere und die weitere Schutzzone 

(II, III) sind, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht. 
 
 

§ 3  Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 
 
(1) Es sind 
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in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nr. 2 bis 5 

zugelassenen Maßnahmen) 

1.1 Aufschlüsse oder Veränderungen 
der Erdoberfläche, auch wenn 
Grundwasser nicht aufgedeckt 
wird, vorzunehmen oder zu er-
weitern; insbesondere Fisch-
teiche, Kies-, Sand- und Ton-
gruben, Steinbrüche, Übertage-
bergbau und Torfstiche 

nur zulässig 

zur Bodenbearbeitung im Rahmen der ordnungsgemäßen land- 
und forstwirtschaftlichen Nutzung 

1.2 Wiederverfüllung von Erdauf-
schlüssen, Baugruben und 
Leitungsgräben sowie Gelän-
deauffüllungen  

verboten 

1.3 Leitungen verlegen oder erneuern 
(ohne Nrn. 2.1, 3.7 und 6.11) 

zulässig verboten 

1.4 Durchführung von Bohrungen nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe 

1.5 Untertage-Bergbau, Tunnelbauten verboten 

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 3, Ziffer 1) 

2.1 Rohrleitungsanlagen zum Beför-
dern von wassergefährdenden 
Stoffen zu errichten oder zu er-
weitern 

verboten 

2.2 Anlagen nach § 62 WHG zum 
Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen zu errichten oder zu er-
weitern 

verboten 

2.3 Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen nach § 62 außerhalb von 
Anlagen nach Nr. 2.2 (siehe 
Anlage 3, Ziffer 3) 

nur zulässig für die kurzfristige 
(wenige Tage) Lagerung von 
Stoffen bis Wassergefährdungs-
klasse 2 in dafür geeigneten, 
dichten Transportbehältern bis zu 
je 50 Liter 

verboten 

2.4 Abfall i. S. d. Abfallgesetze und 
bergbauliche Rückstände abzu-
lagern (die Behandlung und Lage-
rung von Abfällen fällt unter Nr. 
2.2 und Nr. 2.3) 

verboten 

2.5 Genehmigungspflichtiger Umgang 
mit radioaktiven Stoffen im Sinne 
des Atomgesetzes und der 
Strahlenschutzverordnung 

verboten 
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in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 

3.1 Abwasserbehandlungsanlagen zu 
errichten oder zu erweitern ein-
schließlich Kleinkläranlagen 

verboten 

3.2 Regen- oder Mischwasserent-
lastungsbauwerke zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

3.3 Trockenaborte  nur zulässig, wenn diese nur 
vorübergehend aufgestellt wer-
den und mit dichtem Behälter 
ausgestattet sind 

verboten 

3.4 Ausbringen von Abwasser  verboten, ausgenommen gerei-
nigtes Abwasser aus dem Ablauf 
von Kleinkläranlagen zusammen 
mit Gülle oder Jauche zur land-
wirtschaftlichen Verwertung 

verboten 

3.5 Anlagen zur  

- Versickerung von Abwasser 

 oder 

- Einleitung oder Versickerung 
von Kühlwasser oder Wasser 
aus Wärmepumpen ins 
Grundwasser  

zu errichten oder zu erweitern 

verboten 

3.6 Anlagen zur Versickerung des von 
Dachflächen abfließenden 
Wassers zu errichten oder zu 
erweitern 

(auf die Erlaubnispflichtigkeit nach 
§ 8 Abs. 1 WHG i.V. mit § 1 
NWFreiV wird hingewiesen) 

verboten 

3.7 Abwasserleitungen und zugehö-
rige Anlagen zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen 

Handlungen 

4.1 Straßen, Wege und sonstige Ver-
kehrsflächen zu errichten oder zu 
erweitern 

nur zulässig  

 für öffentliche Feld- und 
Waldwege, beschränkt-
öffentliche Wege, Eigentü-
merwege und Privatwege 
und 

 bei breitflächigem Ver-
sickern des abfließenden 
Wassers 

verboten 
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in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

4.2 Eisenbahnanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

4.3 Wassergefährdende auswasch-
bare oder auslaugbare Materialien 
(z. B. Schlacke, Teer, Impräg-
niermittel u. ä.) zum Straßen-, 
Wege-, Eisenbahn- oder Wasser-
bau zu verwenden 

verboten 

4.4 Baustelleneinrichtungen, Bau-
stofflager zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

4.5 Bade- oder Zeltplätze einzurichten 
oder zu erweitern; Camping aller 
Art 

verboten 

4.6 Sportanlagen zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

4.7 Großveranstaltungen durchzufüh-
ren 

verboten 

4.8 Friedhöfe zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

4.9 Flugplätze einschl. Sicherheits-
flächen, Notabwurfplätze, militäri-
sche Anlagen und Übungsplätze 
zu errichten oder zu erweitern 

verboten 

4.10 Militärische Übungen durchzufüh-
ren 

verboten 

4.11 Kleingartenanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

4.12 Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln auf Freilandflächen, die 
nicht land-, forstwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzt werden (z.B. 
Verkehrswege, Rasenflächen, 
Friedhöfe, Sportanlagen) 

verboten 

4.13 Düngen mit Stickstoffdüngern nur zulässig bei standort- und 
bedarfsgerechter Düngung  

nur standort- und bedarfs-
gerechte Düngung mit Mineral-
dünger zulässig  
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in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

5. bei baulichen Anlagen 

5.1 bauliche Anlagen zu errichten 
oder zu erweitern  

verboten 

5.2 Anlagen zum Lagern und Abfüllen 
von Jauche, Gülle, Silage-
sickersaft zu errichten oder zu 
erweitern

1
 

verboten 

5.3 Stallungen zu errichten oder zu 
erweitern

1
 

verboten  

5.4 Ortsfeste Anlagen zur Gärfutter-
bereitung zu errichten oder zu 
erweitern

1
 

verboten 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 

6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, 
Festmist, Gärrest aus Bio-
gasanlagen und Festmist-
kompost  

nur zulässig wie bei Nr. 6.2 verboten 

6.2 Düngen mit sonstigen orga-
nischen und mineralischen 
Stickstoffdüngern (ohne Nr. 
6.3) 

nur zulässig, wenn die Stickstoffdüngung in zeit- und bedarfsgerechten 
Gaben erfolgt, insbesondere nicht 

- auf abgeernteten Flächen ohne unmittelbar folgenden Zwischen- 
oder Hauptfruchtanbau, 

- auf Grünland vom 1. Nov. bis 15. Feb. (ausgenommen Festmist in 
Zone III), 

- auf Ackerland vom 1. Okt. bis 15. Feb. (ausgenommen Festmist in 
Zone III), 

- auf Brachland  

6.3 Ausbringen oder Lagern von 
Klärschlamm, klärschlamm-
haltigen Düngemitteln, Fä-
kalschlamm oder Gärrest 
bzw. Kompost aus zentralen 
Bioabfallanlagen 

verboten 

6.4 ganzjährige Bodendeckung 
durch Zwischen- oder 
Hauptfrucht 

erforderlich, soweit fruchtfolge- und witterungsbedingt möglich.  

Eine wegen der nachfolgenden Fruchtart unvermeidbare Winterfurche 
darf erst ab 15. Nov. erfolgen. Zwischenfrucht vor Mais darf erst ab 1. 
Apr. eingearbeitet werden. 

6.5 Lagern von Festmist, 
Sekundärrohstoffdünger 
oder Mineraldünger auf 
unbefestigten Flächen 

verboten, ausgenommen Kalk-
dünger; Mineraldünger und 
Schwarzkalk nur zulässig, sofern 
gegen Niederschlag dicht 
abgedeckt 

verboten 

                                                
1 Es wird auf den Anhang 5 „Besondere Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist, 

Silagesickersäften (JGS-Anlagen)“ der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über 

Fachbetriebe (Anlagenverordnung - VAwS) in der jeweils geltenden Fassung hingewiesen, der nähere Ausführungen zur baulichen 

Gestaltung (u. a. Leckageerkennung) enthält. Arbeitsblätter mit Musterplänen sind bei der ALB Bayern e.V. erhältlich (Arbeitsblatt 

Nr. 10.15.04 „Lagerung von Flüssigmist“, Nr. 10.15.07 „Lagerung von Festmist“, Nr. 10.09.01 „Flachsilos und 

Sickersaftableitung“). 
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in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren 

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

6.6 Gärfutterlagerung außerhalb 
von ortsfesten Anlagen  

nur zulässig in allseitig dichten 
Foliensilos bei Siliergut ohne 
Gärsafterwartung sowie Ballen-
silage 

verboten 

6.7 Beweidung, Freiland-, 
Koppel- und Pferchtier-
haltung 

nur zulässig auf Grünland ohne 
flächige Verletzung der Gras-
narbe (siehe Anlage 3, Ziffer 4) 
oder für bestehende Nutzungen, 
die unmittelbar an vorhandene 
Stallungen gebunden sind 

verboten 

6.8 Wildfutterplätze und Wild-
gatter zu errichten 

zulässig  verboten 

6.9 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln aus Luftfahr-
zeugen oder zur Boden-
entseuchung 

verboten 

6.10 besondere Nutzungen im 
Sinne von Anlage 3, Ziffer 5 
neu anzulegen oder zu er-
weitern 

verboten 

6.11 landwirtschaftliche Dräne 
und zugehörige Vorflut-
gräben anzulegen oder zu 
ändern 

nur zulässig für Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen 

6.12 Kahlschlag verboten  
wenn Flächen größer als 10.000 

m
2
 oder eine in der Wirkung gleich-
kommende Maßnahme (siehe 

Anlage 3, Ziffer 6)  
(ausgenommen bei Kalamitäten) 

verboten  
wenn Flächen größer als 1 000 m

2
 

oder eine in der Wirkung gleich-
kommende Maßnahme (siehe 

Anlage 3, Ziffer 6)  
(ausgenommen bei Kalamitäten)  

6.13 Rodung verboten 

6.14 Nasskonservierung von 
Rundholz 

verboten 

 
 
(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter Nr. 1 bis 6 aufgeführten Handlun-

gen verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wassergewin-
nung und -ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die 
durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 

 
(3) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 und 2 gelten hinsichtlich der Nr. 3.6 und 

5.1 nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung des Trägers der 
öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm 
Beauftragten. 
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§ 4 Befreiungen 
 
(1) Das Landratsamt Rosenheim kann von den Verboten, Beschränkungen sowie Duldungs- 

und Handlungsverpflichtungen des § 3 eine Befreiung erteilen, wenn der Schutzzweck nicht 
gefährdet wird oder überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern. Das 
Landratsamt Rosenheim hat eine Befreiung zu erteilen, soweit dies zur Vermeidung unzu-
mutbarer Beschränkungen des Eigentums erforderlich ist und hierdurch der Schutzzweck 
nicht gefährdet wird. 

 
(2) Die Befreiung ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und Nebenbestimmungen verbunden 

werden und bedarf der Schriftform. 
 
(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Rosenheim vom Grundstückseigentümer ver-

langen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, soweit es das Wohl der Allgemein-
heit, insbesondere den Schutz der Wasserversorgung erfordert. 

 
 

§ 5 Kennzeichnung des Schutzgebietes 
 

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes 
haben zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch 
Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 

 

 

§ 6 Kontrollmaßnahmen 
 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes 

haben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und Pflan-
zenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamts Rosenheim zur Kontrolle der Einhal-
tung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

 
(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu 

notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauf-
tragte des Landratsamts Rosenheim zu dulden. 

 
(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der öffent-

lichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Be-
auftragten zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der Verordnung 
zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüber-
wachungsverordnung - EÜV) in der jeweils geltenden Fassung zu gestatten, die hierzu 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und Prüfungen zu 
ermöglichen. 

 
 

§ 7 Entschädigung und Ausgleich 
 
(1) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verordnung ergehende Anordnung das 

Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht ausgeglichen werden 
kann, ist über die Fälle des § 5 Abs. 2 hinaus nach § 52 Abs. 4 WHG in Verbindung mit §§ 
96 - 98 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 

 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verordnung ergehende Anordnung er-

höhte Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nut-
zung einschränken oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- oder forstwirt-
schaftlicher Betriebsanlagen im Sinne des Art. 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BayWG zur Folge ha-



 8 
ben, ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich 
nach Art. 32 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Art. 57 BayWG zu leisten. 

 
 

§ 8 Ordnungswidrigkeiten 
 

Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a, Abs. 2 WHG und Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geldbuße 
bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 oder Abs. 2 zuwiderhandelt oder 
2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Aus-

nahme verbundenen Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen, oder 
3. Anordnungen oder Maßnahmen nach §§ 5 - 7 nicht duldet. 

 

 

§ 9 Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 
Rosenheim in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Landrats-
amtes Rosenheim vom 02.12.1977 (Amtsblatt Nr. 10 für den Landkreis Rosenheim vom 
28.04.1978) außer Kraft. 

 
 
Rosenheim, den 
Landratsamt 
 
 
 
 

(III/1-8631 P) 


